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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für Verkehr 
und Fremdenverkehr, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist mit Nachdruck darauf hin, dass der Fremdenverkehr, sofern er umsichtig 
vorangetrieben wird, eine nachhaltige Einnahmequelle für die lokale Wirtschaft 
darstellt, der den Schutz und die Verbesserung der Umwelt sowie die Förderung und 
Erhaltung der kulturellen, historischen und umweltspezifischen Besonderheiten, der 
handwerklichen Praktiken und eines nachhaltigen Schiffstourismus gewährleistet; 
fordert deshalb besonders nachdrücklich Investitionen in touristische Infrastruktur in 
Verbindung mit Segeln, Tauchen und Kreuzfahrten sowie den Schutz und die 
Förderung archäologischer Schätze im Meer;

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die traditionellen 
Wirtschaftstätigkeiten zu unterstützen, die den Ökosystemen der Meere keinen 
Schaden zufügen, den Wert der lokalen Erzeugnisse steigern und rentable Alternativen 
zu den Sektoren mit einer stärkeren Betonung der Wettbewerbsfähigkeit darstellen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, für die weitere Entwicklung der intermodalen 
Transportdienste der Häfen Struktur- und Kohäsionsfonds besser zu nutzen, um den 
Wechsel zwischen Land- und Seetransport zu stärken, die Energieeffizienz zu erhöhen 
sowie die Kohlendioxidemissionen durch das europäische Transportsystem zu senken;  

4. ermuntert die Kommission, spezielle, wissenschaftlich fundierte statistische und 
andere Studien über die umweltspezifischen und sozioökonomischen Aspekte der 
maritimen Regionen durchzuführen, um die Auswirkungen des Ausbaus der 
Wirtschaftsaktivitäten in diesen Regionen überwachen und kontrollieren zu können;

5. betont die Bedeutung, im Rahmen einer ganzheitlichen Meerespolitik, für die 
Entwicklung und Umsetzung einer integrierten Politik zur Bewirtschaftung von 
Küstengebieten (ICZM), welche die vielfältige Nutzung der Küstengebiete und ihre 
Auswirkungen auf die Entwicklungspolitik umfasst; fordert in diesem Zusammenhang 
eine größere Angleichung der einschlägigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften an 
das Gemeinschaftsrecht;

6. fordert die Kommission und die Europäische Agentur für die Sicherheit des 
Seeverkehrs auf, in enger Zusammenarbeit darauf hinzuwirken, den Erlass allgemeiner 
Vorschriften für die Hafentätigkeit, die Fischerei, den Schutz der Ökosysteme und des 
Meereserbes, Verschmutzung, Kontrollsysteme zur Fernüberwachung und zur 
satellitengesteuerten Ortung zu fördern, die auch in Drittländer angewandt werden 
können, um dazu beizutragen, die Nachhaltigkeit der Ozeane zu fördern und die 
Folgen eines unlauteren weltweiten Wettbewerbs abzumildern;

7. ermutigt Regionen und Mitgliedstaaten die kohäsionspolitischen Instrumente zu 
nutzen, um eine weitere Integration in Meeres- und Küstenpolitik zu erreichen, 
Unternehmergeist zu fördern und KMU zu gründen, um so zur Überwindung des 
Problems der Saisonabhängigkeit der Beschäftigung beizutragen; fordert insbesondere 
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die Schaffung eines Netzwerks von Regionen mit maritimen Spitzenzentren im 
Rahmen des Ziels der europäischen territorialen Zusammenarbeit;

8. fordert die Einrichtung maritimer Verwaltungsorganisationen (MMO) in jedem an der 
Küste liegenden Mitgliedstaat, um die einheitliche Ausrichtung der Verwaltung zu 
ermöglichen, da es eine große Zahl von Regierungsbezirken und anderer Gremien 
gibt, die einen direkten Einfluss auf die maritime Verwaltung haben;

9. fordert die Entwicklung aller erforderlichen und angemessenen Maßnahmen, um die 
Risiken der Schädigung der Küstengebiete durch Naturereignisse (wie z.B. 
Überschwemmungen, Erosion, Stürme, Tsunamis, Vulkane, Zyklone) und im 
Zusammenhang mit der Klimaerwärmung wie ansteigende Meeresspiegel, 
Trockenheit, Wüstenbildung und Wasserknappheit zu vermeiden und einzudämmen 
sowie dabei die unterschiedlichen Schutzniveaus der verschiedenen EU-
Küstenregionen zu berücksichtigen und zu gewährleisten, dass der Bau von 
Küstenschutzanlagen nicht über das hinausgeht, was erforderlich ist und keine 
unnötige Schäden in der Umwelt verursachen sollte; weist ferner mit Nachdruck 
darauf hin, dass globale und gemeinschaftliche Maßnahmen verabschiedet werden 
müssen, um den Bedrohungen für die europäischen Ökosysteme an den Küsten, die 
durch diese Naturereignisse und diverse menschliche Aktivitäten wie z.B. Siedlungs- 
und Straßenbau, touristische Anlagen, Gewerbe- und Industrieansiedlung entstehen, 
entgegenzuwirken;

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Formulierung von 
Strategien und konkreten Projekten, die in den verschiedenen Sphären des maritimen 
„Clusters“ zu nachhaltigem Wachstum und nachhaltiger Beschäftigung beitragen, die 
vermehrte Bildung von Partnerschaften zwischen Hochschulen und deren assoziierten 
Forschungseinrichtungen einerseits und Wirtschaftsakteuren andererseits zu fördern;

11. betont, dass ein „umfassendes Raumplanungssystem“ erforderlich ist, um ein stabiles 
rechtliches Umfeld zu gewährleisten, so dass bei jeglicher Entwicklung an der 
Längenküste der Gemeinschaft und auch im Hinterland die Folgen des Klimawandels 
berücksichtigt und ein auf Ökosysteme basierender Ansatz gewählt wird; stellt 
insbesondere fest, dass auch außerhalb ökologisch sensibler Gebiete durchgeführte 
menschliche Aktivitäten, die sich schädlich auf die Meeresumwelt auswirken, geregelt 
sein müssen, um so deren negativen Auswirkungen zu minimieren;

12. betont, wie wichtig der Beitrag ist, den die gemeinschaftliche Kohäsionspolitik durch 
ihr Ziel der „europäischen territorialen Zusammenarbeit“, der Vernetzung von 
Regionen in Küsten-, Insel- und äußerster Randlage (sowie die Europäische 
Nachbarschaftspolitik) zu einer ganzheitlichen Meerespolitik durch den Austausch 
bester Praktiken und die Förderung gemeinsamer Strategien zugunsten der 
Wettbewerbsfähigkeit dieser Regionen leisten kann; fordert ferner die Einbeziehung 
eines Systems der besten Praktiken in die Entwicklung interregionaler Initiativen;

13. fordert die Einrichtung eines europäischen Meeresforums zum Austausch und zur 
Förderung bewährter Praktiken zwischen europäischen, einzelstaatlichen, regionalen 
und lokalen Akteuren, insbesondere mit Blick auf regionale wirtschaftliche 
Zusammenschlüsse, Forschungsnetzwerke, Raumordnung, Schutz natürlicher 
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Ressourcen und verantwortungsvolles Regieren; fordert die Kommission ferner auf, 
einen Projektkatalog für den Bereich der Meerespolitik vorzulegen, der bereits von der 
Gemeinschaft finanzierte Projekte enthält, um die Förderung und Beobachtung 
bewährter Praktiken zu erleichtern; 

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die 
Wettbewerbsfähigkeit von Küstenregionen verbessert wird, indem sie die Forschung, 
die Einrichtung maritimer Spitzenzentren und die technologische Entwicklung und 
Innovation sowie die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen (Netze, 
Unternehmensgruppierungen, öffentliche Partner) und die Bereitstellung verbesserter 
Unterstützungsdienste fördern, die darauf abzielen, die Abhängigkeit dieser Regionen 
von einer sehr beschränkten Zahl von (traditionellen) Aktivitäten zu verringern;

15. fordert die Kommission eindringlich auf, die spezifischen Charakteristika von 
Inselregionen stärker bei der Entwicklung der gemeinschaftlichen Meerespolitik zu 
berücksichtigen, sowohl hinsichtlich des Ausgleichs ihrer natürlichen Schwierigkeiten 
als auch hinsichtlich der Steigerung des Wertes ihrer geografischen Lage, um deren 
Integration in die EU zu verbessern; fordert dazu die Umsetzung spezieller 
Programme und Maßnahmen für die Inselregionen zur Verbesserung der 
Hafeninfrastruktur, wodurch deren besserer Zugang zu Festlandmärkten gewährleistet 
wird;

16. betont, dass den Regionen in äußerster Randlage bei der Festlegung und Umsetzung 
der künftigen europäischen Meeresstrategie aufgrund ihrer geografischen Lage und 
ihres fundierten Wissens über die Meere eine herausragende Rolle beigemessen 
werden muss; nimmt insbesondere den bedeutenden Beitrag der Gebiete in äußerster 
Randlage zur Kenntnis, durch den sie das Konzept des „Europa der Meere“ in anderen 
Kontinenten fördern können; 

17. betont die Notwendigkeit einer ausgewogenen Strategie für Meeresregionen bezüglich 
der Umwelt und der Wirtschaft, da beide gleichermaßen wichtig für deren nachhaltige 
Entwicklung und die Lebensbedingungen in diesen Regionen sind; betont deshalb die 
Notwendigkeit einer Ausgewogenheit zwischen der Meeresstrategie und der 
maritimen Strategie; fordert die Kommission auf, diese Ausgewogenheit zu erhalten;

18. betont die Bedeutung der Binnenlanddimension und der gegenseitigen Beziehungen 
zwischen Binnenlandbereichen, Wasserwegen und Flüssen, Küstenregionen und den 
Meeren bei der Entwicklung einer ganzheitlichen maritimen Politik;

19. fördert die Entwicklung neuer Netze zur Durchführung von Projekten und Aktivitäten 
in Form von Partnerschaften zwischen dem Privatsektor, nichtstaatlichen 
Organisationen, örtlichen Behörden und Regionen im Hinblick auf einen größere 
Dynamik, Innovation und Effizienz und eine Verbesserung der Lebensqualität in den 
Küstengebieten;

20. betont die Notwendigkeit der Unterstützung und Stärkung der Bemühungen hin zur 
Formung einer Europäischen Meeresforschungspolitik, die den derzeitigen 
Erfordernissen einer internationalen Meerespolitik gerecht wird und auch den Schutz 
der Umwelt sowie die lebenswichtige Bedeutung der See nicht nur für die EU sondern 
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auch für die internationale Gemeinschaft im Blick hat;

21. betont die Notwendigkeit, für die Küsten- und Inselregionen soziale, wirtschaftliche 
und territorialen Zusammenhalt zu gewährleisten und insbesondere in den Bereichen 
des maritimen Transports, Energie, der Sicherung angemessener Wasserressourcen 
und dem Schutz anfälliger Küsten- und Inselumwelt umzusetzen;

22. unterstreicht die Notwendigkeit des Austauschs von Standardtechnologien gegen 
umweltfreundliche Anlagen und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
finanzielle Anreize oder/und Steuervorteile zu schaffen und durch innovative 
Forschungsprogramme Unterstützung zu gewähren, um einen solchen Wandel zu 
fördern und zu erleichtern;

23. ermutigt Forschungszentren in ganz Europa zur Forschungszusammenarbeit auf dem 
Gebiet innovativer Schiffsantriebstechnologien; stellt fest, dass eine derartige 
Forschung, den Umweltschutz und insbesondere den Kampf gegen Meeres- und 
Küstenverunreinigungen und Zerstörung der Ökosysteme berücksichtigen muss; 
fordert ferner die Schaffung eines „Europäischen Meeresforschungsnetzes“ mit der 
Aufgabe, gemeinschaftliche europäische Meeresforschung zu unterstützen, die die EU 
in diesem Bereich zu einem weltweiten führenden Akteur machen kann; 

24. ermutigt zur Schaffung einer informellen „Taskforce“ der Europäischen Kommission 
und relevanter Akteure in diesem Bereich mit dem Ziel der Überwachung maritimer 
nachhaltiger Zusammenarbeit in den europäischen Meeren und der Vorbereitung auf 
noch ehrgeizigere Ziele, die  nach 2013 erreicht werden müssen;

25. weist mit Nachdruck darauf hin, wie wichtig es ist, die Küstengebiete, Inseln und 
Gebiete in äußerster Randlage nachhaltig zu entwickeln, so dass sie weiterhin auch für 
künftige Generationen durch eine bessere Erreichbarkeit und bessere interne 
Verkehrsinfrastrukturen, insbesondere durch die Einführung von mehr Flexibilität bei 
der Gewährleistung wirtschaftlicher Unterstützungsmaßnahmen für den 
Transportbereich, attraktive Orte zum Leben, Arbeiten und Investieren bleiben; 
unterstreicht unter Berücksichtigung der Auswirkungen saisonaler demografischer 
Veränderungen die Notwendigkeit der Einleitung von Maßnahmen gemäß dem 
Subsidiaritätsgrundsatz, um die Leistungen des Daseinsvorsorge (Gesundheit, 
Bildung, Wasser und Energie, Information, Kommunikationstechnologien, 
Postdienste, Behandlung von Abwässern und Abfallbehandlung) zu verbessern;

26. fordert die Kommission auf, der sinkenden Zahl und dem zunehmenden Alter der in 
Sektoren mit Bezug zu den Meeren beschäftigten Unionsbürger besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen; ist der Auffassung, dass weitere Schritte eingeleitet 
werden müssen, um Ausbildung und lebenslanges Lernen für diese Beschäftigten zu 
fördern; 

27. betont die Notwendigkeit zur Verbesserung der Aufzeichnung maritimer Daten, indem 
es den Vorschlag zur Einrichtung eines Europäischen Meeresbeobachtungs- und 
Datennetzwerks (EMODN) unterstützt, das vorhandene und neue maritime Daten 
zusammenführen wird und dabei eine langfristige Beobachtung und einen qualitativ 
hochwertigen Risikobewertungsprozess ermöglicht;
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28. betont, dass eine ganzheitliche europäische Meerespolitik eine Dimension für externe 
Beziehungen, insbesondere mit Drittstaaten in der unmittelbaren Nachbarschaft, 
enthalten muss, die den Bemühungen des Managements der Hohen See außerhalb der 
europäischen Gewässer gerecht wird und den internationalen regulativen Prozessen 
entspricht, die sich auf die einzelstaatlichen Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
auswirken; 

29. unterstreicht die Bedeutung der europäischen territorialen Zusammenarbeit bei der 
Gründung regionaler Forschungszentren, der gemeinsamen Bewirtschaftung von 
Wasser- und Ästuarressourcen, der Bewirtschaftung von Energieressourcen, Böden 
und Stränden der Küstenlinien, der Sicherheit und der Förderung der sozialen 
Entwicklung und der strategischen Planung der verschiedenen Bereiche des maritimen 
„Clusters“; hält es für angebracht, bei der Umsetzung dieser Strategie alle mit der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik verbundenen Potenziale zu nutzen;

30. fordert, dass bei einer künftigen Meerespolitik der Gemeinschaft die Verpflichtungen 
der Mitgliedstaaten im Rahmen internationaler Verträge (u.a. Übereinkommen zum 
Schutz der Meeresumwelt und des Nordatlantiks -OSPAR), die den künftigen 
Gemeinschaftsrahmen entsprechen beziehungsweise diese aufwerten, berücksichtigt 
werden;

31. fordert die Kommission auf, die Wiederzuweisung von auf Grund der N+2-
beziehungsweise N+3-Regelung freigewordenen Mitteln zur Finanzierung von 
strukturellen Aktivitäten im Rahmen der künftigen Meerespolitik der Gemeinschaft, 
speziell in Bezug auf die Verbesserung der Lebensqualität in Küstenregionen, der 
Meeresumwelt und Beschäftigung in der maritimen Industrie vor Ort, zu prüfen;

32. betont die Notwendigkeit einer verstärkten wissenschaftlichen Forschung bezüglich 
der gegenseitigen Beeinflussung verschiedener Teile des maritimen Ökosystems und 
der Auswirkungen auf diese durch Klimawandel und Ausbeutung natürlicher 
Ressourcen durch den Menschen;

33. unterstützt alle Initiativen und Aktivitäten von FRONTEX und unterstützt ferner unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten jeder Insel eine stärkere und engere 
Koordinierung und Zusammenarbeit der Inseln, um wirksam gegen illegale 
Einwanderung und Drogenhandel vorgehen und diese Probleme bekämpfen zu 
können;

34. fordert die Kommission auf, die Notwendigkeit der Einrichtung eines Europäischen 
Küstenschutzgremiums zur Unterstützung von Insel- und Küstenregionen und der 
Mitgliedstaaten bei der Überwachung der EU-Außengrenzen zu prüfen; fordert die 
Kommission auf, auch die mögliche Rolle eines Europäischen Küstenschutzgremiums 
im Kampf gegen illegale und unregulierte Fischerei in den Gemeinschaftsgewässern 
zu prüfen; 

35. ruft die Mitgliedstaaten auf, im Bereich ihrer allgemeinen und beruflichen 
Bildungspolitik die Kenntnis des maritimen Erbes, dessen Anerkennung  und den 
Anreiz von mit dem Meer zusammenhängenden Tätigkeiten und Berufen zu fördern; 
ruft ferner zur Entwicklung einer Bildung auf, die dem besonderen Bedarf der 
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verschiedenen Gremien des maritimen „Clusters“ stärker entspricht;

36. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ein angemessenes 
Beteiligungsniveau der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der 
Umsetzung einer integrierten Meerespolitik und der Verwaltung von Küstenregionen 
zu gewährleisten; fordert ferner die Unterstützung thematischer regionaler Netze zur 
Entwicklung gemeinsamer Projekte in den Bereichen Transport, Infrastruktur, 
Umweltschutz, Koordinierung des Fischfangs und gewerbliche Zusammenarbeit;

37. fordert die Kommission auf zu erforschen, wie sich Raumordnung und integrierte 
Bewirtschaftung von Küstengebieten erfolgreich umsetzen lassen, wobei den 
besonderen Gegebenheiten von Inseln besonderes Augenmerk geschenkt werden 
muss. 
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